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Auskunft 

erteilt: 

Frau Höger Amt/EB: 01.01-Büro des Oberbürgermeisters 

    
Tel.: 0261 129 1231 e-mail: julia.hoeger@stadt.koblenz.de 

    
Koblenz,  18.10.2019   

 

 

An alle Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses 

 

1. Nachtrag 

 

zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 

 

Montag, den 28.10.2019, 15:00 Uhr, 

 

im historischen Rathaussaal 101, Rathausgebäude I, Willi-Hörter-Platz 1, 56068 Koblenz. 

 

 

 

Tagesordnung 

 

Öffentliche Sitzung: 

 

Die Tagesordnung wird um folgende Angelegenheiten ergänzt: 

 

 

Punkt 17: Bildung einer Klimakommission 

Vorlage: BV/0838/2019 

  

 

Punkt 18: Berufung von 5 Mitgliedern in den Beirat für Migration und Integration 

Vorlage: BV/0859/2019 

  

 

 

Zudem erhalten Sie Austauschunterlagen zu folgender Angelegenheit: 

 

 

Punkt 4: Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der Richtlinien der Stadt 

Koblenz zur Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit 

Vorlage: BV/0725/2019 

  

 

 

Wir bitten um Aktualisierung Ihrer Beratungsunterlagen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

gez. 

Karbach 





 
Verfasser T.Muth, 7.8.2019 

 
Synopse zur Änderung der Richtlinien der Stadt Koblenz zur Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit 
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Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Koblenz hat am 31.8.2000 fol-
gende Richtlinien beschlossen: 
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Kommentiert [MT1]: Keine Änderung in „Stadtrat“ lt. Feststel-
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Diese Richtlinien wurden am 04.09.2000 vom Rat der Stadt Koblenz 

beschlossen und traten am 1.1.2001 in Kraft. Gleichzeitig traten die 

Richtlinien vom 10.05.1993 außer Kraft.  

 

Mit Beschluss des Stadtrates vom 12.6.2003 wurden die Richtlinien 

geändert. Diese Neuregelungen gelten ab 01.01.2003 und sind im 

Text gekennzeichnet *1 

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 06.11.2013 eine 

Ergänzung der Richtlinien bezüglich der verstärkten Teilnahme be-

hinderter junger Menschen aufgenommen. Die Änderungen sind im 

Text gekennzeichnet. *² 

Diese Richtlinien wurden am ….. vom Rat der Stadt Koblenz be-

schlossen und treten am 1.1.2020 in Kraft. Gleichzeitig treten die 

Richtlinien vom 04.09.2000 außer Kraft.  
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I. Allgemeine Voraussetzungen 
Die Stadt Koblenz gewährt für die unter II in den Nummern 1 

bis 7 genannten Maßnahmen der Jugendarbeit und die Unter-

haltung offener Jugendtreffs Zuschüsse aufgrund der §§ 11, 

12 Abs. 1 in Verbindung mit § 74 SGB VIII und diesen Richtli-

nien im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 

Die Förderung setzt voraus, dass der Träger nach § 74 Abs. 1 

Satz 1 Halbsatz 2 SGB VIII 

1. die fachliche Voraussetzung für die geplante Maßnahme 

erfüllt  

2. die Gewähr für eine Erfolg versprechende und wirt-

schaftliche Verwendung der Mittel bietet 

3. gemeinnützige Ziele verfolgt 

4. eine angemessene Eigenleistung erbringt und 

5. die Gewähr für eine dem Ziel des Grundgesetzes förder-

liche Arbeit bietet. 

 

Die Förderung setzt darüber hinaus in der Regel die Anerken-

nung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII vo-

raus. In Einzelfällen wird darauf verzichtet, wenn der Träger 

nachweisen kann, dass er die o. a. Voraussetzungen erfüllt. 

 

Von der Förderung ausgeschlossen sind Veranstaltungen oder 

Maßnahmen, die überwiegend berufsfördernden, sportwett-

kampfmäßigen, gewerblichen, religiösen oder parteipolitischen 

Charakter haben. Ebenso ausgeschlossen sind schulische 

Maßnahmen. Die Maßnahmen des Koblenzer Jugendrates fal-

len nicht unter diese Richtlinien. 

I Allgemeine Voraussetzungen 
Die Stadt Koblenz gewährt für die unter II in den Nummern 1 

bis 7 genannten Maßnahmen der Jugendarbeit und die Unter-

haltung offener Jugendtreffs Zuschüsse aufgrund der §§ 11, 12 

Abs. 1 in Verbindung mit § 74 SGB VIII und diesen Richtlinien 

im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 

Die Förderung setzt voraus, dass der Träger nach § 74 Abs. 1 

Satz 1 Halbsatz 2 SGB VIII 

1. die fachliche Voraussetzung für die geplante Maßnahme 

erfüllt  

2. die Gewähr für eine Erfolg versprechende und wirtschaftli-

che Verwendung der Mittel bietet 

3. gemeinnützige Ziele verfolgt 

4. eine angemessene Eigenleistung erbringt und 

5. die Gewähr für eine dem Ziel des Grundgesetzes förderli-

che Arbeit bietet. 

 

Die Förderung setzt darüber hinaus in der Regel die Anerken-

nung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII vo-

raus. In Einzelfällen wird darauf verzichtet, wenn der Träger 

nachweisen kann, dass er die o. a. Voraussetzungen erfüllt. 

 

Von der Förderung ausgeschlossen sind Veranstaltungen oder 

Maßnahmen, die überwiegend berufsfördernden, sportwett-

kampfmäßigen, gewerblichen, religiösen oder parteipolitischen 

Charakter haben. Ebenso ausgeschlossen sind schulische 

Maßnahmen. Die Maßnahmen des Koblenzer Jugendrates fal-

len nicht unter diese Richtlinien. 
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Die Förderung erstreckt sich ausschließlich auf Kinder, Ju-

gendliche und junge Volljährige nach § 7 Abs. 1 SGB VIII, die 

in Koblenz ihre Hauptwohnung haben, es sei denn, die nach-

stehenden Bestimmungen treffen eine Sonderregelung. 

Eine Mehrfachförderung aus städtischen Mitteln ist ausge-

schlossen.  

Die Zuschüsse sind zweckgebunden. Ein Rechtsanspruch auf 

Förderung besteht nicht. 

Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt an den Träger der Maß-

nahme. 

Falls eine Maßnahme von diesen Richtlinien nicht erfasst ist, 

obliegt die Entscheidung über eine Förderung dem Jugendhil-

feausschuss. Die Anträge sind mindestens 3 Monate vor 

Durchführung der Maßnahme mit ausführlicher Begründung 

unter Beifügung eines Kosten- und Finanzierungsplans dem 

Jugendamt der Stadt Koblenz (im Nachfolgenden „Jugend-

amt“) vorzulegen. 

Die Förderung erstreckt sich ausschließlich auf Kinder, Jugend-

liche und junge Volljährige nach § 7 Abs. 1 SGB VIII, die in Kob-

lenz ihre Hauptwohnung haben, es sei denn, die nachstehen-

den Bestimmungen treffen eine Sonderregelung. 

Eine Mehrfachförderung aus städtischen Mitteln ist ausge-

schlossen.  

Die Zuschüsse sind zweckgebunden. Ein Rechtsanspruch auf 

Förderung besteht nicht. 

Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt an den Träger der Maß-

nahme. 

Falls eine Maßnahme von diesen Richtlinien nicht erfasst ist, 

obliegt die Entscheidung über eine Förderung dem Jugendhil-

feausschuss. Die Anträge sind mindestens 3 Monate vor Durch-

führung der Maßnahme mit ausführlicher Begründung unter 

Beifügung eines Kosten- und Finanzierungsplans dem Jugend-

amt der Stadt Koblenz (im Nachfolgenden „Jugendamt“) vorzu-

legen. 
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II Einzelrichtlinien 
 

1 Soziale Bildung und Freizeit 
 

1.1 Voraussetzungen für die Förderung 
 

Gefördert werden qualifizierte Maßnahmen der sozialen Bil-

dung und Freizeit der Träger, beispielsweise Fahrten, Zeltlager 

und Freizeiten. Diese Maßnahmen müssen von jugendpäda-

gogisch erfahrenen und ausgebildeten Personen betreut wer-

den, die mindestens 16 Jahre alt sind. Die Leiterin oder der 

Leiter einer Maßnahme muss mindestens 18 Jahre alt und 

sollte, sofern sie oder er nicht hauptamtlich tätig ist, im Besitz 

einer gültigen Jugendleiter-Card sein. 

 

Die Maßnahmen müssen außer der Leiterin oder dem Leiter 

mindestens 5 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von 7 

bis 26 Jahre umfassen. Die Altersgrenze gilt als eingehalten, 

wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im laufenden Jahr 

7 Jahre alt werden oder das 27. Lebensjahr vollenden. 

 

Gefördert wird auch der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter, wenn die Voraussetzungen zur Förderung 

der Maßnahme erfüllt sind. Es werden auch ehrenamtliche Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter gefördert, die ihren Wohnsitz 

nicht in Koblenz haben; bei der Feststellung der Zahl der Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer für die Bezuschussung werden 

sie allerdings nicht berücksichtigt. 

 

II Einzelrichtlinien 
 

1 Soziale Bildung und Freizeit 
 

1.1 Voraussetzungen für die Förderung 
 

Gefördert werden qualifizierte Maßnahmen der sozialen Bil-

dung und Freizeit der Träger, beispielsweise Fahrten, Zeltlager 

und Freizeiten. Diese Maßnahmen müssen von jugendpädago-

gisch erfahrenen und ausgebildeten Personen betreut werden, 

die mindestens 16 Jahre alt sind. Die Leiterin oder der Leiter 

einer Maßnahme muss mindestens 18 Jahre alt und sollte, so-

fern sie oder er nicht hauptamtlich tätig ist, im Besitz einer gül-

tigen Jugendleiter-Card sein. 

 

Die Maßnahmen müssen außer der Leiterin oder dem Leiter 

mindestens 5 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von 7 

bis 26 Jahre umfassen. Die Altersgrenze gilt als eingehalten, 

wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im laufenden Jahr 7  

Jahre alt werden oder in der Schule sind oder das 27. Lebens-

jahr vollenden. 

 

Gefördert wird auch der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter, wenn die Voraussetzungen zur Förderung 

der Maßnahme erfüllt sind. Es werden auch ehrenamtliche Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter gefördert, die ihren Wohnsitz nicht 

in Koblenz haben; bei der Feststellung der Zahl der Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer für die Bezuschussung werden sie aller-

dings nicht berücksichtigt. 

Kommentiert [MT2]: Der SJR schlägt als durchgängige Schreib-

weise z.B. Leiter*in vor. Dies entspricht nicht der per Dienstanwei-
sung vorgegeben Schreibweisen der Stadtverwaltung. 

Kommentiert [MT3]: Änderung im JHA 17.10.2019 

 

Kommentiert [MT4]: Die vom SJR vorgeschlagene Änderung ist 

nicht nachvollziehbar 
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An- und Abreisetag gelten zusammen als 1 Tag, es sei denn, 

die Veranstaltung beginnt spätestens am Anreisetag um 10 

Uhr und endet frühestens am Abreisetag um 15 Uhr. Wochen-

endfreizeiten gelten als 3 Tage, wenn sie freitags bis 16 Uhr 

beginnen und sonntags nach 15 Uhr enden. 

 

Maßnahmen werden nach der Anzahl der Teilnehmertage ge-

fördert. Die Teilnehmertage ergeben sich aus der Multiplikation 

der Koblenzer Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Dauer 

der Maßnahme in Tagen. Maßnahmen mit weniger als 15 Teil-

nehmertagen werden nicht bezuschusst. 

 

Der Träger kann die nach § 74 SGB VIII geforderte Eigenleis-

tung durch die Erhebung von Teilnehmerbeiträgen nachwei-

sen. 

 

An- und Abreisetag gelten zusammen als 1 Tag, es sei denn, 

die Veranstaltung beginnt spätestens am Anreisetag um 10 Uhr 

und endet frühestens am Abreisetag um 15 Uhr. Wochenend-

freizeiten gelten als 3 Tage, wenn sie freitags bis 16 Uhr begin-

nen und sonntags nach 15 Uhr enden. 

 

Maßnahmen werden nach der Anzahl der Teilnehmertage ge-

fördert. Die Teilnehmertage ergeben sich aus der Multiplikation 

der Koblenzer Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Dauer 

der Maßnahme in Tagen. Maßnahmen mit weniger als 10 Teil-

nehmertagen werden nicht bezuschusst. 

 

Der Träger kann die nach § 74 SGB VIII geforderte Eigenleis-

tung durch die Erhebung von Teilnehmerbeiträgen nachweisen. 

  

1.2 Umfang der Förderung 
 

 

Förderkriterium Förderbetrag  Förderkriterium Förderbetrag  

Bei Maßnahmen mit 

mindestens 3, 

höchstens 21 Ver-

anstaltungstagen 

Pro teilnehmende 

Person und Tag 

1,50 EUR 

                   

*1 

Bei Maßnahmen mit 

mindestens 3, 

höchstens 21 Veran-

staltungstagen 

Pro teilnehmende 

Person und Tag 

2,50 € 

 

Bei Maßnahmen mit 

mindestens 10, 

höchstens 21 Ver-

anstaltungstagen 

Zusätzlich pro Fami-

lie, wenn Geschwis-

ter gemeinsam teil-

nehmen. Der Zu-

schuss ist als Ermä-

ßigung vom Träger 

1,50 EUR Bei Maßnahmen mit 

mindestens 10, 

höchstens 21 Veran-

staltungstagen 

Zusätzlich pro Fami-

lie, wenn Geschwis-

ter gemeinsam teil-

nehmen. Der Zu-

schuss ist als Ermä-

ßigung vom Träger 

2,50 € 
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an die Familie weiter-

zugeben. 

an die Familie weiter-

zugeben. 

 Zusätzlich pro Tag für 

jeden behinderten 

jungen Menschen, 

der an der Veranstal-

tung teilnimmt. 

5,00 EUR  Zusätzlich pro Tag 

für jeden behinderten 

jungen Menschen, 

der an der Veranstal-

tung teilnimmt. 

10,00 € 

 Zusätzlich bis zu 50 

% des vom Träger 

geforderten Teilneh-

merbeitrages für teil-

nehmende Personen 

aus finanziell 

schwach gestellten 

Familien. Dieser Son-

derzuschuss ist als 

Ermäßigung vom 

Träger an die Familie 

weiterzugeben.  

max. 150,00 EUR  Zusätzlich bis zu 50 

% des vom Träger 

geforderten Teilneh-

merbeitrages für teil-

nehmende Personen 

aus finanziell 

schwach gestellten 

Familien. Dieser Son-

derzuschuss ist als 

Ermäßigung vom 

Träger an die Familie 

weiterzugeben.  

max. 200,00 € 

 

 

 Zusätzlich pro Tag 

und ehrenamtlicher 

Mitarbeiterin oder eh-

renamtlichem Mitar-

beiter, wenn an der 

Maßnahme einschl. 

der Leitung mindes-

tens 10 Personen 

teilnehmen. Für je-

weils 7 weitere an 

5,00 EUR  Zusätzlich pro Tag 

und ehrenamtlicher 

Mitarbeiterin oder eh-

renamtlichem Mitar-

beiter, wenn an der 

Maßnahme einschl. 

der Leitung mindes-

tens 10 Personen 

teilnehmen. Für je-

weils 7 weitere an 

7,50 € 

Kommentiert [MT5]: Änderung im JHA 17.10.2019 

Kommentiert [MT6]: Ab 01.08.2019 beträgt BUT für Freizeiten 
180,00 € (Jahresbetrag). Sollte BUT gezahlt werden wird dies in Ab-
zug gebracht. 
2017 + 2016 Anträge rückläufig 
2018 keine Anträge 
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der Maßnahme teil-

nehmende Koblenzer 

wird eine ehrenamtli-

che Mitarbeiterin o-

der ein ehrenamtli-

cher Mitarbeiter ge-

fördert. 

der Maßnahme teil-

nehmende Koblenzer 

wird eine ehrenamtli-

che Mitarbeiterin o-

der ein ehrenamtli-

cher Mitarbeiter ge-

fördert. 

 

Die Prüfung des Kriteriums „schwach gestellte Familie“ erfolgt 

durch eine individuelle Einkommensberechnung nach §§ 76, 79 

Abs. 1 BSHG. Wird die errechnete Einkommensgrenze um 5 % 

überschritten, werden 40 % des Teilnehmerbeitrages übernom-

men; wird sie um 10 % überschritten, werden 30 % des Teilneh-

merbeitrages übernommen; jeweils max. 150,00 €. Darüberhinaus-

gehende Förderungen sind nicht vorgesehen. 

 
 

Die Prüfung des Kriteriums „finanziell schwach gestellte Familie“ 

erfolgt durch eine individuelle Einkommensberechnung nach § 

85 SGB XII. Wird die errechnete Einkommensgrenze um 5 % 

überschritten, werden 40 % des Teilnehmerbeitrages übernom-

men; wird sie um 10 % überschritten, werden 30 % des Teilneh-

merbeitrages übernommen; jeweils max. 200,00 €. Darüberhin-

ausgehende Förderungen sind nicht vorgesehen. 

 

Formatiert: Schriftfarbe: Rot

Kommentiert [MT7]: Neue Rechtsgrundlage 

Kommentiert [MT8]: entbehrlich 
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1.3 Antragstellung und Bewilligungsverfahren  
 

Die Antragstellung erfolgt durch den Träger auf dem vom Ju-

gendamt zur Verfügung gestellten Formblatt. Die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer haben sich persönlich in der hierauf 

abgedruckten Teilnehmerliste einzutragen. Der Antrag muss 

bis spätestens 2 Monate nach Abschluss der Maßnahme, bei 

Maßnahmen, die nach dem 1.11. abschließen, spätestens bis 

zum 31.12. eines Jahres dem Jugendamt vorliegen. Der An-

trag muss die vollständig ausgefüllte Teilnehmerliste und 

zwei Bestätigungsvermerke des Trägers beinhalten. 

 

Die Beantragung der zusätzlichen Zuschüsse für Geschwis-

terkinder, behinderte junge Menschen und ehrenamtliche Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter muss auf dem Formblatt geson-

dert ausgewiesen werden. Der Träger hat zu bescheinigen, 

dass ein gültiger Schwerbehindertenausweis vorgelegt 

wurde. 

 

Der Sonderzuschuss für finanziell schwach gestellte Familien 

ist 4 Wochen vor Beginn der Maßnahme formlos beim Ju-

gendamt anzumelden. Nach verwaltungsinterner Prüfung er-

halten die Eltern und der Träger der Maßnahme einen Be-

scheid über die Höhe des Zuschusses. 

 

Die Zuschussanträge werden in der Reihenfolge ihres Ein-

gangs beim Jugendamt bearbeitet. Nach Prüfung des An-

trags entscheidet das Jugendamt durch Bescheid über die 

Bewilligung oder die Ablehnung des Zuschusses. 

1.3 Antragstellung und Bewilligungsverfahren  
 

Die Antragstellung erfolgt durch den Träger auf dem vom Ju-

gendamt zur Verfügung gestellten Formblatt. Die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer haben sich persönlich in der hierauf 

abgedruckten Teilnehmerliste einzutragen. Der Antrag muss 

bis spätestens 2 Monate nach Abschluss der Maßnahme, bei 

Maßnahmen, die nach dem 1.11. abschließen, spätestens 

bis zum 31.12. eines Jahres dem Jugendamt vorliegen. Der 

Antrag muss die vollständig ausgefüllte Teilnehmerliste und 

zwei Bestätigungsvermerke des Trägers beinhalten. 

 

Die Beantragung der zusätzlichen Zuschüsse für Geschwis-

terkinder, junge Menschen mit Behinderung und ehrenamtli-

che Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss auf dem Formblatt 

gesondert ausgewiesen werden. Der Träger hat zu beschei-

nigen, dass ein gültiger Schwerbehindertenausweis vorge-

legt wurde. 

 

Der Sonderzuschuss für finanziell schwach gestellte Fami-

lien ist 4 Wochen vor Beginn der Maßnahme formlos beim 

Jugendamt anzumelden. Nach verwaltungsinterner Prüfung 

erhalten die Eltern und der Träger der Maßnahme einen Be-

scheid über die Höhe des Zuschusses. 

 

Die Zuschussanträge werden in der Reihenfolge ihres Ein-

gangs beim Jugendamt bearbeitet. Nach Prüfung des An-

trags entscheidet das Jugendamt durch Bescheid über die 

Bewilligung oder die Ablehnung des Zuschusses. 
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2 Lehrgänge zur Aus- und Weiterbildung ehrenamtlicher 
Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter sowie Jugendgruppenleiterin-
nen/Jugendgruppenleiter 

 

2.1 Voraussetzungen für die Förderung 
 

Gefördert wird die qualifizierte jugendpädagogische Aus- und 

Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 

Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppenleitern der 

Träger. Die Lehrgänge müssen außer der Leiterin oder dem 

Leiter mindestens 8 und sollten in der Regel höchstens 30 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer umfassen. Maßnahmen mit 

einer höheren Teilnehmerzahl werden bis zu einer Teilneh-

merzahl von max. 100 gefördert, wenn die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer in Arbeitsgruppen mit einer Höchstteilneh-

merzahl von 25 aufgeteilt sind. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen das 15. Le-

bensjahr vollendet haben und im Stadtgebiet Koblenz als eh-

renamtliche Mitarbeiterin oder Mitarbeiter tätig sein oder eine 

entsprechende Tätigkeit anstreben. Unter den genannten Vo-

raussetzungen wird auch die Teilnahme an regionalen oder 

überregionalen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen geför-

dert. 

An- und Abreisetag gelten als 1 Tag, es sei denn, das Pro-

gramm beginnt am Anreisetag spätestens um 10 Uhr und en-

det am Abreisetag frühestens um 15 Uhr. 

Der Träger kann die nach § 74 SGB VIII geforderte Eigenleis-

tung durch die Erhebung von Teilnehmerbeiträgen nachwei-

sen. 

 

2 Lehrgänge zur Aus- und Weiterbildung ehrenamtlicher 
Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter sowie Jugendgruppenleiterin-
nen/Jugendgruppenleiter 

 

2.1 Voraussetzungen für die Förderung –  
 

Gefördert wird die qualifizierte jugendpädagogische Aus- 

und Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so-

wie Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppenleitern 

der Träger. Die Lehrgänge müssen außer der Leiterin oder 

dem Leiter mindestens 8 und sollten in der Regel höchstens 

30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer umfassen. Maßnahmen 

mit einer höheren Teilnehmerzahl werden bis zu einer Teil-

nehmerzahl von max. 100 gefördert, wenn die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer in Arbeitsgruppen mit einer Höchstteil-

nehmerzahl von 25 aufgeteilt sind. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen das 15. Le-

bensjahr vollendet haben und im Stadtgebiet Koblenz als eh-

renamtliche Mitarbeiterin oder Mitarbeiter tätig sein oder eine 

entsprechende Tätigkeit anstreben. Unter den genannten 

Voraussetzungen wird auch die Teilnahme an regionalen o-

der überregionalen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen ge-

fördert. 

An- und Abreisetag gelten als 1 Tag, es sei denn, das Pro-

gramm beginnt am Anreisetag spätestens um 10 Uhr und en-

det am Abreisetag frühestens um 15 Uhr. 

Der Träger kann die nach § 74 SGB VIII geforderte Eigen-

leistung durch die Erhebung von Teilnehmerbeiträgen nach-

weisen. 
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2.2 Umfang der Förderung 

Förderkriterium Förderbetrag  Förderkriterium Förderbetrag  

Maßnahmen mit mindes-

tens 2, höchstens 15 

Schulungstagen und 

Übernachtung, mindes-

tens 4 Doppelstunden (je 

90 Minuten) pro Tag 

pro Tag für jede 

Person, die teil-

nimmt 

3,00 EUR Maßnahmen mit minde-

stens 2, höchstens 15 

Schulungstagen und 

Übernachtung, mindes-

tens 4 Doppelstunden 

(je 90 Minuten) pro Tag 

pro Tag für jede Per-

son, die teilnimmt 

5,00 € 

2-tägige Lehrgänge mit 

Beginn am Anreisetag 

nach 10 Uhr , mindestens  

4 Doppelstunden (je 90 

Minuten) 

für jede Person, die 

teilnimmt 

4,00 EUR 2-tägige Lehrgänge mit 

Beginn am Anreisetag 

nach 10 Uhr , mindes-

tens  

4 Doppelstunden (je 90 

Minuten) 

für jede Person, die 

teilnimmt 

7,50 € 

Tagesveranstaltungen, 

bevorzugt im Rahmen von 

Seminarreihen, mindes-

tens 2 Doppelstunden (je 

90 Minuten). Die Seminar-

reihe muss mindestens 3 

Veranstaltungen beinhal-

ten. 

pro Veranstaltungs-

tag für jede Person, 

die an allen Veran-

staltungen teilnimmt 

1,00 EUR Veranstaltungen im 

Rahmen von Seminar-

reihen, 

(mindestens 3 Stun-

den). 

pro Veranstaltungstag  60,00 € 

Kommentiert [MT9]: Abweichender Verwaltungsvorschlag ge-

genüber SJR 

Kommentiert [MT10]: Änderung im JHA 17.10.2019 
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2.3 Antragstellung und Bewilligungsverfahren  
 

Die Antragstellung erfolgt durch den Träger auf dem vom Ju-

gendamt zur Verfügung gestellten Formblatt. Die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer haben sich persönlich in der hierauf 

abgedruckten Teilnehmerliste einzutragen. Der Antrag muss 

bis spätestens 2 Monate nach Abschluss der Maßnahme, bei 

Maßnahmen, die nach dem 1.11. abschließen spätestens bis 

zum 31.12. eines Jahres dem Jugendamt vorliegen. Der An-

trag muss die vollständig ausgefüllte Teilnehmerliste und 

zwei Bestätigungsvermerke der verantwortlichen Gruppenlei-

terin oder des verantwortlichen Gruppenleiters, des Organi-

sations-/Vereinsvorstandes oder der Jugendherberge bzw. 

der zuständigen Kommunalverwaltung beinhalten. Das Pro-

gramm der Veranstaltung ist beizufügen. 

 

Die Zuschussanträge werden in der Reihenfolge ihres Ein-

gangs beim Jugendamt bearbeitet. Nach Prüfung des An-

trags entscheidet das Jugendamt durch Bescheid über die 

Bewilligung oder die Ablehnung des Zuschusses. 

 

 

3 Staatsbürgerliche Jugendbildung  

3.1 Voraussetzungen für die Förderung 
 

Gefördert werden qualifizierte Veranstaltungen der staatsbür-

gerlichen und sozialpolitischen Bildung. Die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer müssen mindestens 14, höchstens 26 Jahre 

2.3 Antragstellung und Bewilligungsverfahren  
 

Die Antragstellung erfolgt durch den Träger auf dem vom Ju-

gendamt zur Verfügung gestellten Formblatt. Die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer haben sich persönlich in der hierauf abge-

druckten Teilnehmerliste einzutragen. Der Antrag muss bis spä-

testens 2 Monate nach Abschluss der Maßnahme, bei Maßnah-

men, die nach dem 1.11. abschließen spätestens bis zum 

31.12. eines Jahres dem Jugendamt vorliegen. Der Antrag 

muss die vollständig ausgefüllte Teilnehmerliste und zwei Be-

stätigungsvermerke der verantwortlichen Gruppenleiterin oder 

des verantwortlichen Gruppenleiters, des Organisations-/Ver-

einsvorstandes oder der Jugendherberge bzw. der zuständigen 

Kommunalverwaltung beinhalten. Das Programm der Veran-

staltung ist beizufügen. 

 

Die Zuschussanträge werden in der Reihenfolge ihres Ein-

gangs beim Jugendamt bearbeitet. Nach Prüfung des Antrags 

entscheidet das Jugendamt durch Bescheid über die Bewilli-

gung oder die Ablehnung des Zuschusses. 

 

 

3 Politische Jugendbildung  

3.1 Voraussetzungen für die Förderung 
 

Gefördert werden qualifizierte Veranstaltungen der staatsbür-

gerlichen und sozial politischen Bildung. Die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer müssen mindestens 14, höchstens 26 Jahre alt 

Kommentiert [MT11]: Inzwischen allgemeiner Sprachgebrauch, 

z.b. Richtlinien des Landes 
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alt sein. Die Altersgrenze gilt als eingehalten, wenn die Teil-

nehmerin und der Teilnehmer im laufenden Jahr 14 Jahre alt 

wird oder das 27. Lebensjahr vollendet.  

 

Der Begriff „sozialpolitische Bildung“ schließt auch außer-

schulische Bildungsmaßnahmen mit Schulklassen ein, soweit 

sie von Koblenzer freien Trägern der Jugendhilfe gestaltet, 

organisiert und durchgeführt werden. 

 

Die Lehrgänge müssen außer der Leiterin oder dem Leiter 

mindestens 8 und sollen in der Regel höchstens 30 Teilneh-

merinnen und Teilnehmer umfassen. Maßnahmen mit einer 

höheren Teilnehmerzahl werden bis zu einer Teilnehmerzahl 

von max. 100 gefördert, wenn die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer in Arbeitsgruppen mit einer Höchstteilnehmerzahl 

von 25 aufgeteilt sind. 

  

Für 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einschließlich der 

Leiterin oder dem Leiter und für jeweils weitere 7 Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer kann eine ehrenamtliche Mitarbeiterin 

oder ein Mitarbeiter gefördert werden.  

 

Die Leiterinnen und Leiter sowie die ehrenamtlicheren Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter werden wie Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer gefördert. 

 

An- und Abreisetag gelten als 1 Tag, es sei denn, das Pro-

gramm beginnt am Anreisetag spätestens um 10 Uhr und en-

det am Abreisetag frühestens um 15 Uhr. 

sein. Die Altersgrenze gilt als eingehalten, wenn die Teilnehme-

rin und der Teilnehmer im laufenden Jahr 14 Jahre alt wird oder 

das 27. Lebensjahr vollendet.  

 

Der Begriff „sozialpolitische Bildung“ schließt auch außerschu-

lische Bildungsmaßnahmen mit Schulklassen ein, soweit sie 

von Koblenzer freien Trägern der Jugendhilfe gestaltet, organi-

siert und durchgeführt werden. 

 

Die Lehrgänge müssen außer der Leiterin oder dem Leiter min-

destens 8 und sollen in der Regel höchstens 30 Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer umfassen. Maßnahmen mit einer höheren 

Teilnehmerzahl werden bis zu einer Teilnehmerzahl von max. 

100 gefördert, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Ar-

beitsgruppen mit einer Höchstteilnehmerzahl von 25 aufgeteilt 

sind. 

  

Für 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einschließlich der Lei-

terin oder dem Leiter und für jeweils weitere 7 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer kann eine ehrenamtliche Mitarbeiterin oder ein 

Mitarbeiter gefördert werden.  

 

Die Leiterinnen und Leiter sowie die ehrenamtlicheren Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter werden wie Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer gefördert. 

 

An- und Abreisetag gelten als 1 Tag, es sei denn, das Pro-

gramm beginnt am Anreisetag spätestens um 10 Uhr und endet 

am Abreisetag frühestens um 15 Uhr. 
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3.2 Umfang der Förderung 
 

Förderkriterium Förderbetrag  Förderkriterium Förderbetrag  

Maßnahmen mit mindestens 

2, höchstens 15 Schulungs-

tagen und Übernachtung, 

mindestens 4 Doppelstunden 

(je 90 Minuten) pro Tag 

pro Tag für 

jede Person, 

die teilnimmt 

3,00 EUR Maßnahmen mit mindestens 

2, höchstens 15 Schulungs-

tagen und Übernachtung, 

mindestens 4 Doppelstun-

den (je 90 Minuten) pro Tag 

pro Tag für jede Person, 

die teilnimmt 

5,00 € 

2-tägige Lehrgänge mit Be-

ginn am Anreisetag nach 10 

Uhr, mindestens 4 Doppel-

stunden (je 90 Minuten) 

für jede Per-

son, die teil-

nimmt 

4,00 EUR 2-tägige Lehrgänge mit Be-

ginn am Anreisetag nach 10 

Uhr, mindestens 4 Doppel-

stunden (je 90 Minuten) 

für jede Person, die teil-

nimmt 

7,50 € 

Abend- u. Tagesveranstal-
tungen sowie offene Jugend-
foren, zu denen nachweislich 
öffentlich eingeladen wurde   

pro Veranstal-
tung 

25,00 € Abend- u. Tagesveranstal-

tungen sowie offene Ju-

gendforen, zu denen nach-

weislich öffentlich eingela-

den wurde   

pro Veranstaltung  60,00 € 

3.3 Antragstellung und Bewilligungsverfahren 
 

Die Antragstellung erfolgt durch den Träger auf dem vom Ju-

gendamt zur Verfügung gestellten Formblatt. Die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer haben sich persönlich in der hierauf abge-

druckten Teilnehmerliste einzutragen. Bei Abend- und Tages-

veranstaltungen sowie bei offenen Jugendforen entfällt die 

Teilnehmerliste.  

Der Antrag muss bis spätestens 2 Monate nach Abschluss der 

Maßnahme, bei Maßnahmen, die nach dem 1.11. abschließen, 

spätestens bis zum 31.12. eines Jahres 

 

3.3 Antragstellung und Bewilligungsverfahren 
 

Die Antragstellung erfolgt durch den Träger auf dem vom Ju- 

gendamt zur Verfügung gestellten Formblatt. Die Teilnehmerin 

nen und Teilnehmer haben sich persönlich in der hierauf abge 

druckten Teilnehmerliste einzutragen. Bei Abend- und Tagesveran-

staltungen sowie bei offenen Jugendforen entfällt die  

Teilnehmerliste. 

Der Antrag muss bis spätestens 2 Monate nach Abschluss  

der Maßnahme, bei Maßnahmen, die nach dem 1.11. abschließen, 

spätestens bis zum 31.12. eines Jahres 

 
 

Kommentiert [MT12]: Abweichender Verwaltungsvorschlag ge-

genüber SJR 
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dem Jugendamt vorliegen. Der Antrag muss die vollstän-

dig ausgefüllte Teilnehmerliste und zwei Bestätigungsver-

merke der verantwortlichen Gruppenleiterin oder des ver-

antwortlichen Gruppenleiters, des Organisations-/Vereins-

vorstandes oder der Jugendherberge bzw. der zuständi-

gen Kommunalverwaltung beinhalten. Das Programm der 

Veranstaltung und der Nachweis über die Bekanntma-

chung sind beizufügen. 

 

Die Zuschussanträge werden in der Reihenfolge ihres Ein-

gangs beim Jugendamt bearbeitet. Nach Prüfung des An-

trags entscheidet das Jugendamt durch Bescheid über die 

Bewilligung oder die Ablehnung des Zuschusses. 

 

4 Internationale Jugendbegegnungen 
 

4.1 Voraussetzungen für die Förderung 
 

Gefördert werden sorgfältig vorbereitete Begegnungen mit 

Jugendgruppen jeglicher Nationalitäten, wenn die Begeg-

nungen den auf Bundesebene geltenden Regelungen ent-

sprechen. Als Nachweis hierfür ist der Bescheid des Bun-

desjugendrings vorzulegen. 

Die Maßnahmen müssen von jugendpädagogisch erfahre-

nen und ausgebildeten Personen betreut werden, die min-

destens 16 Jahre alt sind. Die Leiterin oder der Leiter der 

Maßnahme muss mindestens 18 Jahre alt sein und sollte, 

sofern sie oder er nicht hauptamtlich tätig ist, im Besitz ei-

ner gültigen Jugendleitercard sein. 

3 
dem Jugendamt vorliegen. Der Antrag muss die vollständig aus-

gefüllte Teilnehmerliste und zwei Bestätigungsvermerke der ver-

antwortlichen Gruppenleiterin oder des verantwortlichen Grup-

penleiters, des Organisations-/Vereinsvorstandes oder der Ju-

gendherberge bzw. der zuständigen Kommunalverwaltung bein-

halten. Das Programm der Veranstaltung und der Nachweis über 

die Bekanntmachung sind beizufügen. 

 

Die Zuschussanträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs 

beim Jugendamt bearbeitet. Nach Prüfung des Antrags entschei-

det das Jugendamt durch Bescheid über die Bewilligung oder die 

Ablehnung des Zuschusses. 
 

 

4 Internationale Jugendbegegnungen 
 

4.1 Voraussetzungen für die Förderung 
 

Gefördert werden sorgfältig vorbereitete Begegnungen mit Ju-

gendgruppen jeglicher Nationalitäten, wenn die Begegnungen 

den auf Bundesebene geltenden Regelungen entsprechen. Als 

Nachweis hierfür ist der Bescheid des Bundesjugendrings vorzu-

legen. 

Die Maßnahmen müssen von jugendpädagogisch erfahrenen 

und ausgebildeten Personen betreut werden, die mindestens 16 

Jahre alt sind. Die Leiterin oder der Leiter der Maßnahme muss 

mindestens 18 Jahre alt sein und sollte, sofern sie oder er nicht 

hauptamtlich tätig ist, im Besitz einer gültigen Jugendleitercard 

sein. 
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Die Maßnahmen müssen außer der Leiterin oder dem Lei-

ter mindestens 5 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter 

von 14 – 26 Jahre umfassen. Die Altersgrenze gilt als ein-

gehalten, wenn die Teilnehmerin und der Teilnehmer im 

laufenden Jahr 14 Jahre alt wird oder das 27. Lebensjahr 

vollendet. Für je 10 weitere Jugendliche soll eine Betreue-

rin oder ein Betreuer eingesetzt werden. Leiterinnen und 

Leiter sowie Betreuerinnen und Betreuer werden wie Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer gefördert. 

 

An- und Abreisetag gelten als 1 Tag, es sei denn, das Pro-

gramm beginnt am Anreisetag spätestens um 10 Uhr und 

endet am Abreisetag frühestens um 15 Uhr. 

Maßnahmen im Rahmen von Koblenzer Städtepartner-

schaften werden vorrangig von dem hierfür im Rahmen der 

Organisationseinteilung zuständigen Amt der Stadtverwal-

tung gefördert. 

 

Die Maßnahmen müssen außer der Leiterin oder dem Leiter min-

destens 5 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von 14 – 26 

Jahre umfassen. Die Altersgrenze gilt als eingehalten, wenn die 

Teilnehmerin und der Teilnehmer im laufenden Jahr 14 Jahre alt 

wird oder das 27. Lebensjahr vollendet. Für je 10 weitere Ju-

gendliche soll eine Betreuerin oder ein Betreuer eingesetzt wer-

den. Leiterinnen und Leiter sowie Betreuerinnen und Betreuer 

werden wie Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefördert. 

 

An- und Abreisetag gelten als 1 Tag, es sei denn, das Programm 

beginnt am Anreisetag spätestens um 10 Uhr und endet am Ab-

reisetag frühestens um 15 Uhr. 

Maßnahmen im Rahmen von Koblenzer Städtepartnerschaften 

werden vorrangig von dem hierfür im Rahmen der Organisations-

einteilung zuständigen Amt der Stadtverwaltung gefördert. 

 

 
  

Kommentiert [MT13]: Änderungsvorschlag des SJR kann zur 

Doppelabrechnung führen.  
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4.2 Umfang der Förderung 
 
 

Förderkriterium Förderbetrag  Förderkriterium Förderbetrag  

Maßnahmen im Ausland, 

die mindestens 5, höchs-

tens 15 Tage umfassen 

pro Tag für jede Person, 

die aus dem Stadtgebiet 

Koblenz teilnimmt 

1,50 EUR Maßnahmen im Ausland, 

die mindestens 5, höchs-

tens 15 Tage umfassen 

pro Tag für jede Person, 

die aus dem Stadtgebiet 

Koblenz teilnimmt 

2,50 € 

Maßnahmen im Inland, 

die mindestens 5, höchs-

tens 15 Tage umfassen 

pro Tag für jede Person, 

die aus dem Stadtgebiet 

Koblenz und aus dem 

Ausland teilnimmt 

1,25 EUR Maßnahmen im Inland, die 

mindestens 5, höchstens 

15 Tage umfassen 

pro Tag für jede Person, 

die aus dem Stadtgebiet 

Koblenz und aus dem 

Ausland teilnimmt  

2,50 € 

   Maßnahmen im In- und 

Ausland die mindestens 

5, höchstens 15 Tage um-

fassen 

Zusätzlich pro Tag und 

ehrenamtlicher Mitarbei-

terin oder ehrenamtli-

chem Mitarbeiter, wenn 

an der Maßnahme ein-

schl. der Leitung min-

destens 10 Personen 

teilnehmen. Für jeweils 

7 weitere an der Maß-

nahme teilnehmende 

Koblenzer wird eine eh-

renamtliche Mitarbeite-

rin oder ein ehrenamtli-

cher Mitarbeiter geför-

dert. 

7,50 

Kommentiert [MT14]: Betreuer werden entsprechend mit bezu-

schusst. Abweichender Vorschlag zum SJR 

Kommentiert [MT15]: Ergänzung im JHA 17,8,2019 

Kommentiert [MT16]: Ergänzung in der AG Förderung 

27.7.2019 

 gefördert 
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4.3 Antragstellung und Bewilligungsverfahren 
 

Die Antragstellung erfolgt durch den Träger auf dem vom Ju-

gendamt zur Verfügung gestellten Formblatt. Die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer haben sich persönlich in der hierauf 

abgedruckten Teilnehmerliste einzutragen. Der Antrag muss 

bis spätestens 2 Monate nach Abschluss der Maßnahme, bei 

Maßnahmen, die nach dem 1.11. abschließen, spätestens 

bis zum 31.12. eines Jahres dem Jugendamt vorliegen. Der 

Antrag muss die vollständig ausgefüllte Teilnehmerliste und 

zwei Bestätigungsvermerke der verantwortlichen Gruppen-

leiterin oder des verantwortlichen Gruppenleiters, des Orga-

nisations-/Vereinsvorstandes oder der Jugendherberge bzw. 

der zuständigen Kommunalverwaltung beinhalten. Das Pro-

gramm der Veranstaltung ist beizufügen. 

 

Die Zuschussanträge werden in der Reihenfolge ihres Ein-

gangs beim Jugendamt bearbeitet. Nach Prüfung des An-

trags entscheidet das Jugendamt durch Bescheid über die 

Bewilligung oder die Ablehnung des Zuschusses. 

 

5 Maßnahmen der Stadtranderholung 
 

5.1 Voraussetzung für die Förderung 
 

Gefördert werden qualifizierte Maßnahmen der Stadtrander-

holung, die während der Schulferien in Koblenz bzw. in den 

angrenzenden Gemeinden durchgeführt werden. Die Durch-

führung der Maßnahme sowie die Möglichkeit der Teilnahme 

ist allgemein bekannt zu machen. Die Maßnahmen müssen 

4.3 Antragstellung und Bewilligungsverfahren 
 

Die Antragstellung erfolgt durch den Träger auf dem vom Ju-

gendamt zur Verfügung gestellten Formblatt. Die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer haben sich persönlich in der hierauf 

abgedruckten Teilnehmerliste einzutragen. Der Antrag muss 

bis spätestens 2 Monate nach Abschluss der Maßnahme, bei 

Maßnahmen, die nach dem 1.11. abschließen, spätestens 

bis zum 31.12. eines Jahres dem Jugendamt vorliegen. Der 

Antrag muss die vollständig ausgefüllte Teilnehmerliste und 

zwei Bestätigungsvermerke der verantwortlichen Gruppen-

leiterin oder des verantwortlichen Gruppenleiters, des Orga-

nisations-/Vereinsvorstandes oder der Jugendherberge bzw. 

der zuständigen Kommunalverwaltung beinhalten. Das Pro-

gramm der Veranstaltung ist beizufügen. 

 

Die Zuschussanträge werden in der Reihenfolge ihres Ein-

gangs beim Jugendamt bearbeitet. Nach Prüfung des An-

trags entscheidet das Jugendamt durch Bescheid über die 

Bewilligung oder die Ablehnung des Zuschusses. 

 

5 Maßnahmen der Stadtranderholung 
 

5.1 Voraussetzung für die Förderung 
 

Gefördert werden qualifizierte Maßnahmen der Stadtrander-

holung, die während der Schulferien in Koblenz bzw. in den 

angrenzenden Gemeinden durchgeführt werden. Die Förde-

rung soll Kindern ab Schuleintritt (eingeschulte Kinder) bis 

zur Altershöchstgrenze von 14 Jahren zu Gute kommen. Die 

Kommentiert [MT17]: Beschluss des JHA vom 10.11.2010 
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offen für alle Kinder und Jugendlichen sein; eine Beschrän-

kung zur Teilnahme darf der Träger ausschließlich hinsicht-

lich der Altersgruppe vornehmen. Auf die Möglichkeit der 

Teilnahme behinderter junger Menschen soll seitens der Trä-

ger besonders hingewiesen werden. *² (letzter Satz) 

 

Die Maßnahme muss von jugendpädagogisch erfahrenen 

und ausgebildeten Personen durchgeführt werden, die min-

destens 16 Jahre alt sind. Die Leiterin oder der Leiter muss 

mindestens 18 Jahre alt und sollte, sofern sie oder er nicht 

hauptamtlich tätig ist, im Besitz einer Jugendleiter-Card sein. 

 

Die Grundsatzentscheidung über die Förderung von Maß-

nahmen neuer Träger ist dem Jugendhilfeausschuss vorbe-

halten. 

 

Maßnahmen, für die eine vertragliche Vereinbarung zwi-

schen Stadt Koblenz und dem freiem Träger besteht, fallen 

nicht unter diese Richtlinien. 

 

Durchführung der Maßnahme sowie die Möglichkeit der Teil-

nahme ist allgemein bekannt zu machen. Die Maßnahmen 

müssen offen für alle Kinder und Jugendlichen sein; eine Be-

schränkung zur Teilnahme darf der Träger ausschließlich 

hinsichtlich der Altersgruppe vornehmen. Auf die Möglichkeit 

der Teilnahme behinderter junger Menschen soll seitens der 

Träger besonders hingewiesen werden.  

 

Die Maßnahme muss von jugendpädagogisch erfahrenen 

und ausgebildeten Personen durchgeführt werden, die min-

destens 16 Jahre alt sind. Die Leiterin oder der Leiter muss 

mindestens 18 Jahre alt und sollte, sofern sie oder er nicht 

hauptamtlich tätig ist, im Besitz einer Jugendleiter-Card sein. 

 

Die Grundsatzentscheidung über die Förderung von Maß-

nahmen neuer Träger ist dem Jugendhilfeausschuss vorbe-

halten. 

 

Maßnahmen, für die eine vertragliche Vereinbarung zwi-

schen Stadt Koblenz und dem freiem Träger besteht, fallen 

nicht unter diese Richtlinien. 
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5.2 Umfang der Förderung 
 

Förderkriterium Förderbetrag  Förderkriterium Förderbetrag  

Maßnahmen, die 

mindestens 5, 

höchstens 21 

Werktage umfas-

sen 

Pro Tag für jedes teilneh-

mende Kind oder jeden teil-

nehmenden Jugendlichen aus 

dem Stadtgebiet Koblenz  

2,50 EUR 

*1 

Maßnahmen, die 

mindestens 5, 

höchstens 21 Werk-

tage umfassen 

Pro Tag für jedes teilneh-

mende Kind oder jeden teil-

nehmenden Jugendlichen aus 

dem Stadtgebiet Koblenz  

2,50 € 

 

Maßnahmen von 

Trägern außerhalb 

des Stadtgebietes 

Koblenz 

Zuschuss entsprechend dem 

Betrag, der vom örtlich zustän-

digen Jugendamt gewährt 

wird, maximal pro Tag für je-

des teilnehmende Kind oder 

jeden teilnehmenden Jugendli-

chen aus dem Stadtgebiet 

Koblenz  

2,00 EUR Maßnahmen von 

Trägern außerhalb 

des Stadtgebietes 

Koblenz 

Zuschuss entsprechend dem 

Betrag, der vom örtlich zu-

ständigen Jugendamt gewährt 

wird, maximal pro Tag für je-

des teilnehmende Kind oder 

jeden teilnehmenden Jugend-

lichen aus dem Stadtgebiet 

Koblenz  

2,00 € 
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5.3 Antragstellung, Bewilligungsverfahren und Abrechnung 
 

Die Zuschüsse sind durch den Träger spätestens bis zum 

31.3. eines jeden Jahres formlos zu beantragen. Dabei sind 

Zeitpunkt und Ort der Maßnahme sowie die voraussichtliche 

Anzahl der Koblenzer Teilnehmerinnen und Teilnehmer an-

zugeben. Die Verwaltung bestätigt den Eingang der rechtzei-

tig gestellten Anträge. 

 

Wenn die Teilnahme behinderter junger Menschen für den 

Träger einen zusätzlichen Betreuungs- und damit verbun-

den, einen höheren Kostenaufwand bedeutet, so kann hierzu 

ein Zuschuss beantragt werden.  

 

Hierüber entscheidet der JHA im Rahmen der Regelungen 

des Abschnitt I Abs. 7 der Richtlinien. . *² (Absatz) 

 

Nach Beendigung der Maßnahme ist ein Verwendungsnach-

weis bis spätestens 30.11. des jeweiligen Jahres vorzulegen, 

aus dem sich die Namen, Anschriften, Geburtsdaten und die 

tatsächlichen Anwesenheitstage der Koblenzer Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer ergeben.  

 

Nach Prüfung des Verwendungsnachweises entscheidet das 

Jugendamt durch Bescheid über die Bewilligung und Aus-

zahlung oder die Ablehnung des Zuschusses. 

 
 

6 Offene Jugendtreffs 
 

6.1 Voraussetzungen für die Förderung 

5.3 Antragstellung, Bewilligungsverfahren und Abrechnung 
 

Die Zuschüsse sind durch den Träger spätestens bis zum 

31.3. eines jeden Jahres formlos zu beantragen. Dabei sind 

Zeitpunkt und Ort der Maßnahme sowie die voraussichtliche 

Anzahl der Koblenzer Teilnehmerinnen und Teilnehmer an-

zugeben. Die Verwaltung bestätigt den Eingang der rechtzei-

tig gestellten Anträge. 

 

Wenn die Teilnahme behinderter junger Menschen für den 

Träger einen zusätzlichen Betreuungs- und damit verbun-

den, einen höheren Kostenaufwand bedeutet, so kann hierzu 

ein Zuschuss beantragt werden.  

 

Hierüber entscheidet der JHA im Rahmen der Regelungen 

des Abschnitt I Abs. 7 der Richtlinien 

 

Nach Beendigung der Maßnahme ist ein Verwendungsnach-

weis bis spätestens 30.11. des jeweiligen Jahres vorzulegen, 

aus dem sich die Namen, Anschriften, Geburtsdaten und die 

tatsächlichen Anwesenheitstage der Koblenzer Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer ergeben.  

 

Nach Prüfung des Verwendungsnachweises entscheidet das 

Jugendamt durch Bescheid über die Bewilligung und Aus-

zahlung oder die Ablehnung des Zuschusses. 

 
 

6 Offene Jugendtreffs 
 

6.1 Voraussetzungen für die Förderung 
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Gefördert wird die Unterhaltung von offenen, wohngebiets-

bezogenen Jugendtreffs in Koblenz, die nicht hauptamtlich 

geleitet werden. Die Jugendtreffs müssen grundsätzlich allen 

im Einzugsgebiet wohnenden Jugendlichen offenstehen; die 

Träger sind berechtigt, Zugangsbeschränkungen, z. B. in 

Form von Clubordnungen, zu bestimmen, die vorher mit dem 

Jugendamt abgesprochen werden müssen. 

 

Die erstmalige Eröffnung eines Jugendtreffs ist mit der Ver-

waltung des Jugendamtes im Vorfeld abzustimmen; die För-

derung ist nur möglich, wenn im Rahmen der Jugendhilfepla-

nung ein Bedarf für den Standort festgestellt wurde. Die 

Grundsatzentscheidung über die Förderung ist dem Jugend-

hilfeausschuss vorbehalten. Darüber hinaus entscheidet der 

Jugendhilfeausschuss im Einzelfall über die Gewährung ei-

nes einmaligen Zuschusses zur Erstausstattung des Ju-

gendtreffs. 

 

Der Jugendtreff muss von jugendpädagogisch erfahrenen 

und ausgebildeten Personen geleitet werden, die mindes-

tens 18 Jahre alt sind. 

 

6.2 Umfang der Förderung 
 

Die Förderung des Jugendtreffs erfolgt durch Bezuschus-

sung der laufenden Unterhaltungskosten in Höhe von 50 % 

der nachgewiesenen Kosten, maximal bis zu einem bei der 

erstmaligen Antragstellung durch den Jugendhilfeausschuss 

individuell festzulegenden Höchstbetrag. Dieser orientiert 

 

Gefördert wird die Unterhaltung von offenen, wohngebiets-

bezogenen Jugendtreffs in Koblenz, die nicht hauptamtlich 

geleitet werden. Die Jugendtreffs müssen grundsätzlich allen 

im Einzugsgebiet wohnenden Jugendlichen offenstehen; die 

Träger sind berechtigt, Zugangsbeschränkungen, z. B. in 

Form von Clubordnungen, zu bestimmen, die vorher mit dem 

Jugendamt abgesprochen werden müssen. 

 

Die erstmalige Eröffnung eines Jugendtreffs ist mit der Ver-

waltung des Jugendamtes im Vorfeld abzustimmen; die För-

derung ist nur möglich, wenn im Rahmen der Jugendhilfepla-

nung ein Bedarf für den Standort festgestellt wurde. Die 

Grundsatzentscheidung über die Förderung ist dem Jugend-

hilfeausschuss vorbehalten. Darüber hinaus entscheidet der 

Jugendhilfeausschuss im Einzelfall über die Gewährung ei-

nes einmaligen Zuschusses zur Erstausstattung des Ju-

gendtreffs. 

 

Der Jugendtreff muss von jugendpädagogisch erfahrenen 

und ausgebildeten Personen geleitet werden, die mindes-

tens 18 Jahre alt sind. 

 

6.2 Umfang der Förderung 
 

Die Förderung des Jugendtreffs erfolgt durch Bezuschus-

sung der laufenden Unterhaltungskosten in Höhe von 50 % 

der nachgewiesenen Kosten, maximal bis zu einem bei der 

erstmaligen Antragstellung durch den Jugendhilfeausschuss 

individuell festzulegenden Höchstbetrag. Dieser orientiert 
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sich an dem vorzulegenden Kosten- und Finanzierungsplan 

sowie den individuellen Gegebenheiten vor Ort. Zu den Un-

terhaltungskosten zählen: 

 

■ Energiekosten, die auf die als offener Treff genutzten 

Räumlichkeiten entfallen 

■ Verbrauchsmaterialien  

■ Reinigungskosten 

■ Renovierungskosten 

■ pädagogisches Arbeitsmaterial 

■ Mietkosten nach Einzelfallentscheidung 

 

Kalkulatorische Mietkosten und Personalkosten werden 

nicht bezuschusst. 

 
 

6.3 Antragstellung und Bewilligungsverfahren 
 

Die Erstanträge sind durch den Träger formlos unter Beifü-

gung eines Kosten- und Finanzierungsplans und einer päda-

gogischen Konzeption einzureichen. Die Weiterförderung ist 

zu Beginn eines jeden Haushaltsjahres, spätestens bis 31.3., 

formlos zu beantragen. 

 

Nach der Entscheidung des Jugendhilfeausschusses erlässt 

die Verwaltung den Bewilligungsbescheid oder den Be-

scheid über die Ablehnung der Bewilligung. Die erste Ab-

schlagszahlung erfolgt danach, frühestens nach Rechtskraft 

der Haushaltssatzung. 

 

sich an dem vorzulegenden Kosten- und Finanzierungsplan 

sowie den individuellen Gegebenheiten vor Ort. Zu den Un-

terhaltungskosten zählen: 

 

■ Energiekosten, die auf die als offener Treff genutzten 

Räumlichkeiten entfallen 

■ Verbrauchsmaterialien  

■ Reinigungskosten 

■ Renovierungskosten 

■ pädagogisches Arbeitsmaterial 

■ Mietkosten nach Einzelfallentscheidung 

 

Kalkulatorische Mietkosten und Personalkosten werden 

nicht bezuschusst. 

 
 

6.3 Antragstellung und Bewilligungsverfahren 
 

Die Erstanträge sind durch den Träger formlos unter Beifü-

gung eines Kosten- und Finanzierungsplans und einer päda-

gogischen Konzeption einzureichen. Die Weiterförderung ist 

zu Beginn eines jeden Haushaltsjahres, spätestens bis 31.3., 

formlos zu beantragen. 

 

Nach der Entscheidung des Jugendhilfeausschusses erlässt 

die Verwaltung den Bewilligungsbescheid oder den Be-

scheid über die Ablehnung der Bewilligung. Die erste Ab-

schlagszahlung erfolgt danach, frühestens nach Rechtskraft 

der Haushaltssatzung. 
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Bis zum 30.11. jeden Jahres sind die tatsächlich entstande-

nen Einnahmen und Ausgaben in einem Verwendungsnach-

weis zu belegen. Dem Verwendungsnachweis ist ein kurzer 

Sachbericht über die Arbeit des jeweiligen Jahres beizufü-

gen. 

 

Nach Prüfung des Verwendungsnachweises erfolgt die 2. 

Abschlagszahlung. Wird der Verwendungsnachweis nicht 

fristgerecht vorgelegt oder sind die verbleibenden Kosten ge-

ringer als die 1. Abschlagszahlung, ist die Bewilligung zu wi-

derrufen und die zu viel gezahlten Zuschüsse zurückzufor-

dern. 

 

7 Anschaffung von audiovisuellen Geräten und  
 Zeltmaterial 

7.1 Voraussetzungen für die Förderung 
 

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 

werden Zuschüsse zur Anschaffung von audiovisuellen Ge-

räten und Zeltmaterial gewährt, die der Jugendgruppenarbeit 

dienen. Die Zuschüsse werden unter der Voraussetzung ge-

währt, dass zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres noch 

Mittel zur Verfügung stehen. 

7.2 Umfang der Förderung 
 

Der Zuschuss beträgt bis zu einem Drittel der nachgewiese-

nen Kosten, maximal 500,00 EUR pro Antrag. 
 

7.3 Antragstellung und Bewilligungsverfahren 
 

Bis zum 30.11. jeden Jahres sind die tatsächlich entstande-

nen Einnahmen und Ausgaben in einem Verwendungsnach-

weis zu belegen. Dem Verwendungsnachweis ist ein kurzer 

Sachbericht über die Arbeit des jeweiligen Jahres beizufü-

gen. 

 

Nach Prüfung des Verwendungsnachweises erfolgt die 2. 

Abschlagszahlung. Wird der Verwendungsnachweis nicht 

fristgerecht vorgelegt oder sind die verbleibenden Kosten ge-

ringer als die 1. Abschlagszahlung, ist die Bewilligung zu wi-

derrufen und die zu viel gezahlten Zuschüsse zurückzufor-

dern. 

 

7 Anschaffung von audiovisuellen Geräten und  
 Zeltmaterial  pädagogischem Material 

7.1 Voraussetzungen für die Förderung 
 

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 

werden Zuschüsse zur Anschaffung von pädagogischem Ar-

beitsmaterial gewährt, die der Jugendgruppenarbeit dienen. 

Die Zuschüsse werden unter der Voraussetzung gewährt, 

dass zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres noch Mittel 

zur Verfügung stehen. 

 

7.2 Umfang der Förderung    
 

Der Zuschuss beträgt bis zu einem Drittel der nachgewiese-

nen Kosten, maximal 500,00 € pro Antrag. 
 

7.3 Antragstellung und Bewilligungsverfahren 
 

Kommentiert [MT18]: Der SJR schlägt eine Streichung dieses 
Satzes vor. Dies ist jedoch im Rahmen der zur Verfügung stehenden 

Mittel nicht realisierbar. 
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Die Förderung ist durch den Träger formlos vor der Anschaf-

fung unter Beifügung eines Kostenvoranschlages und einer 

Begründung für die Anschaffung bis spätestens 30.9. zu be-

antragen. Bereits bestellte Anschaffungen werden nicht be-

zuschusst. Die Anträge werden in der Reihenfolge ihres Ein-

gangs beim Jugendamt bearbeitet.  

 

Die Verwaltung bestätigt den Eingang des Antrages und er-

klärt sich nach Prüfung mit einer Bezuschussung nach der 

Anschaffung einverstanden oder lehnt die Bezuschussung 

ab.  

 

Nach Einreichen des Verwendungsnachweises erfolgt die 

Bescheiderteilung über die mögliche konkrete Höhe der Be-

zuschussung und die Auszahlung des Zuschusses bis zu ei-

ner Höhe von 250,00 EUR. Eine weitere Auszahlung erfolgt 

am Ende des Haushaltsjahres im Rahmen der noch zur Ver-

fügung stehenden Haushaltsmittel. Die Restmittel werden 

unter allen bereits im laufenden Jahr bezuschussten Trägern 

prozentual verteilt. 

III Inkrafttreten 
 

Die Neufassung dieser Richtlinien tritt am Tag nach der Be-

schlussfassung durch den Jugendhilfeausschuss in Kraft 

und gilt für alle Maßnahmen ab diesem Zeitpunkt. 

 

Die Förderung ist durch den Träger formlos vor der Anschaf-

fung unter Beifügung eines Kostenvoranschlages und einer 

Begründung für die Anschaffung bis spätestens 30.9. zu be-

antragen. Bereits bestellte Anschaffungen werden nicht be-

zuschusst. Die Anträge werden in der Reihenfolge ihres Ein-

gangs beim Jugendamt bearbeitet.  

 

Die Verwaltung bestätigt den Eingang des Antrages und er-

klärt sich nach Prüfung mit einer Bezuschussung nach der 

Anschaffung einverstanden oder lehnt die Bezuschussung 

ab.  

 

Nach Einreichen des Verwendungsnachweises erfolgt die 

Erteilung des Bescheids über die mögliche konkrete Höhe 

der Bezuschussung und die Auszahlung des Zuschusses bis 

zu einer Höhe von 250,00 EUR. Eine weitere Auszahlung er-

folgt am Ende des Haushaltsjahres im Rahmen der noch zur 

Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Die Restmittel wer-

den unter allen bereits im laufenden Jahr bezuschussten 

Trägern prozentual verteilt. 

III Inkrafttreten 
 

Die Neufassung dieser Richtlinien tritt am Tag nach der Be-

schlussfassung durch den Jugendhilfeausschuss in Kraft 

und gilt für alle Maßnahmen ab diesem Zeitpunkt. 

Koblenz, den 7. November 2013 

 

Koblenz, den   

 
 

Kommentiert [MT19]: Keine Änderung in „Stadtrat“ lt. Feststel-

lung im JHA 17.10.2019 

 



 

Seite 1 von 1 aus Vorlage: BV/0838/2019 

Beschlussvorlage 

 

Vorlage: BV/0838/2019 Datum: 15.10.2019 

Oberbürgermeister 

Verfasser: 36-Umweltamt Az.:  

Betreff: 

Bildung einer Klimakommission 

Gremienweg: 

07.11.2019 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

28.10.2019 Haupt- und Finanzausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

23.10.2019 Umweltausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Beschlussentwurf: 

 

Auf der Grundlage der Stadtratsentscheidung vom 26.9.2019 „Maßnahmen der Stadt Koblenz zur 

Bewältigung der Klimakrise“ (BV/0721/2019) - Punkt 4 des Maßnahmenpakets „Gründung einer 

Klimakommission“ - beschließt der Stadtrat die Zusammensetzung der Klimakommission wie folgt: 

 

Der Klimakommission gehören an: 

 der Stadtvorstand 

 Vertreter*innen der Stadtratsfraktionen: 

 drei Vertreter*innen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

 drei Vertreter*innen der CDU-Fraktion 

 zwei Vertreter*innen der SPD-Fraktion 

 jeweils ein Vertreter/eine Vertreterin aus den Fraktionen der AfD, FDP, FW, Die Linke, Wäh-

lergruppe Schupp 

 zwei Vertreter*innen des Jugendrates der Stadt Koblenz 

 drei Vertreter*innen aus den Reihen der Umweltorganisationen und –initiativen 

 jeweils ein/e Vertreter*in der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer Kob-

lenz 

 jeweils ein/e Vertreter*in des Deutschen Gewerkschaftsbundes und des dbb Beamtenbundes und 

Tarifunion 

 jeweils ein/e Vertreter*in der Hochschule Koblenz und der Universität Koblenz 

 Vertreter*innen der Verwaltung 

 

Den Vorsitz übernimmt Oberbürgermeister David Langner 

 

 

Historie: BV/0721/2019  
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Seite 1 von 2 aus Vorlage: BV/0859/2019 

Beschlussvorlage 

 

Vorlage: BV/0859/2019 Datum: 18.10.2019 

Bürgermeisterin 

Verfasser: 31-Ordnungsamt Az.:  

Betreff: 

Berufung von 5 Mitgliedern in den Beirat für Migration und Integration 

Gremienweg: 

07.11.2019 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

28.10.2019 Haupt- und Finanzausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Beschlussentwurf: 

Der Stadtrat stimmt der Berufung von folgenden Mitgliedern in den Beirat für Migration und Integra-

tion 

 

BÜNDNIS90/ Die Grünen 

 

Mitglied   Stellvertretendes Mitglied 

      
Laura  

Martin Matorell  Gordon Gnieswocz  

      

Mitglied   Stellvertretendes Mitglied 

      

Marina Khan  Ute  Görgen  
 

CDU 

 

Mitglied   Stellvertretendes Mitglied 

      

Monika Sauer  Martina von Berg  

      

Mitglied   Stellvertretendes Mitglied 

      

Monika Artz  Stephan  Otto  
 

SPD 

 

Mitglied 
  

Stellvertretendes Mitglied      

 

Manfred Bastian 
 

Ute Wierschem  

      
für die Amtsperiode 2019 bis 2024 zu. 
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Seite 2 von 2 aus Vorlage: BV/0859/2019 

 

 

Begründung: 

 

Gemäß § 2 Abs. 1 der Satzung des Beirates für Migration und Integration besteht der Beirat aus 17 

Mitgliedern. 12 davon werden am 27. Oktober 2019 gewählt. Die übrigen 5 Mitglieder werden gemäß 

§ 2 der Satzung des Beirates i.V.m § 45 der Gemeindeordnung mit der Mehrheit der gesetzlichen 

Zahl der Mitglieder des Stadtrates gewählt. Die Zusammensetzung richtet sich nach dem Ausschuss-

besetzungsverfahren (Sainte-Lague/Schepers). 

 

Ausschussbesetzung* 

 

Partei Sitze  
BÜNDNIS90/ Die Grünen 2  
CDU 2  

SPD 1  

   
*(Sainte-Lague/Schepers) 

 

 

Anlage/n: 

 

Historie:  
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